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ECA Honorar Empfehlung für professionelle Coaches

So individuell wie Ansprüche, Bedürfnisse und Wünsche der Auftraggeber / Klienten / Kunden
sind, so individuell sind auch die Honorare professioneller ECA Coaches. Das Honorar eines
professionellen ECA Coaches orientiert sich an Berufserfahrung / Qualifikationen /
Zusatzausbildungen / Räumlichkeiten / Lage, Mitarbeiterstab usw.

Die ECA Honorarempfehlung wurde erstellt für lizenzierte selbständige - professionelle
ECA Coaches in folgenden Bereichen:

Expert Level
Voraussetzungen

Advanced Level
Voraussetzungen

Basic Level
Voraussetzungen

 Studium oder
Berufsausbildung

 Mindestens 5jährige
Berufstätigkeit

 Mindestens 4jährige
Tätigkeit als
professioneller Coach in
dem Bereich der erteilten
Master-Lizenz

 Mindestens zwei
Zusatzausbildungen im
psychosozialen Bereich,
die Coaching-Kompetenz
nachweisen

 Selbständige Tätigkeit als
professioneller Coach

 Nachgewiesene aktuelle
Praxistätigkeit

 Studium oder
Berufsausbildung

 Mindestens 5jährige
Berufstätigkeit

 Mindestens 3jährige
Tätigkeit als
professioneller Coach in
dem Bereich der erteilten
Advanced Level Lizenz

 Mindestens eine
Zusatzausbildung im
psychosozialen Bereich,
die Coaching-Kompetenz
nachweist

 Selbständige Tätigkeit als
professioneller Coach

 Nachgewiesene aktuelle
Praxistätigkeit

 Studium oder
Berufsausbildung

 Mindestens 3jährige
Berufstätigkeit

 Mindestens 1jährige
Tätigkeit als
professioneller Coach

 Mindestens eine
Zusatzausbildung im
psychosozialen Bereich,
die Coaching-Kompetenz
nachweist

 Selbständige Tätigkeit als
professioneller Coach

 Nachgewiesene aktuelle
Praxistätigkeit

Honorarrichtlinie:
100 -300 € je angef. ½
Stunde

Honorarrichtlinie:
75 -150 € je angef. ½ Stunde

Honorarrichtlinie:
50-75 € je angef. ½ Stunde
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Die ECA Honorar Empfehlung umfasst unter anderen folgende Bereiche:

Consulting
Human Capital /- Resource
Veränderungs-Management

Management Executive Coaching
Einzel- und Team Coaching

Prävention & Spezialisierungen
Burnout, Workaholic, Bossing, Mobbing,

Lobbing, Sobbing
Selbst-, Beziehungs-, Zeit-,& Ziel-, &

Visions-Management
Multikulturelles Coaching / -Kern Kompetenz

Unternehmensführung /-Gründung /
Generationenwechsel

Projekt Coaching

Privates Coaching
Einzel-, Partner- und Familien Coaching

Work Life Private Balance
Krisenintervention

Die sieben Phasen des professionellen
Coaching:

○ Beratung und Vereinbarung
○ Zielbestimmung (Soll-Zustand)
○ Bestandsaufnahme / Analyse (Ist-

Zustand)
○ Intervention und Realisierungsphase
○ Begleitende Coaching Auswertung /

Feedback
○ Erfolgskontrolle / Evaluierung

Es wird keine Heilbehandlung, keine juristische Beratung, keine Steuerberatung angeboten
oder durchgeführt.

Termine und Dauer der einzelnen Coaching-Sitzungen werden individuell abgestimmt. Nimmt
der Klient einen vereinbarten Termin nicht wahr, so wird dieser berechnet, wenn nicht der
Termin spätestens am dritten Tag vor dem Terminstag storniert wurde.

Der Klient zahlt dem professionellen Coach ein Honorar zwischen 300 Euro im Master/Expert
Level bis zu 50 Euro im Basic Level (zzgl. ges. Ust.) pro angefangener ½ Stunde. Auch das
Erstgespräch ist nach ECA Berufsordnung / Berufsbild eine kostenpflichtige Dienstleistung,
wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Ein individuelles Halbtages- oder Tages-Coaching
ergibt sich aus der vereinbarten Coaching Zielsetzung und wird entsprechend
berechnet. Das Honorar fällt auch an für Fahrtzeiten sowie für Vor- und
Nachbereitungszeiten. Auslagen, Spesen etc. Zu Beginn des Coachings kann eine einmalige
Verwaltungsgebühr in Höhe von 100,--€ (zzgl. ges. Ust.) erhoben werden. Die Abrechnung
des Honorars erfolgt in der Regel monatlich bzw. nach gesonderter abweichender
Vereinbarung.

 Der Klient versichert, dass er körperlich und geistig-seelisch gesund ist.
 Für den Erfolg des Coachings übernimmt der Coach keine Garantie. Der Erfolg hängt

entscheidend von der Motivation / aktiven Mitwirkung des Klienten ab.
 Der Klient ist damit einverstanden, dass das o.g. Coaching videografiert, supervidiert und

fachlich ausgewertet werden kann.
 Der Coach und seine Mitarbeiter arbeiten autonom, weisungsfrei und unterliegen der

Schweigepflicht.

Für das ECA Präsidium:
Bernhard Juchniewicz, ECA Präsident
Lehr-Coach / -Trainer, Diplom-Pädagoge Stand 2009


